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 Vorwort 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns und unserer Arbeit entge-
gengebracht haben, und sind - bestärkt durch Ihre vielfältige Anerkennung - 
davon überzeugt, dass wir im vergangenen Jahr viel für Sie erreichen konn-
ten. 

Auch im kommenden Jahr werden wir uns mit Ihrer Unterstützung für Ihre 
Anliegen und Interessen einsetzen. Zu diesem Zweck stehen wir Ihnen unter 
der E-Mail-Adresse pr-vorstand@uni-hohenheim.de oder unter der Telefon-
nummer unserer Assistenz (22881) zur Verfügung.  

Im Rahmen unserer Personalnachrichten und unter der Rubrik Kurz gemeldet 
werden wir Sie wieder umfassend auf dem Laufenden halten. 

Auch beim PR-Stammtisch, der jeden ersten Donnerstag im Monat in der 
Mensa stattfindet, können Sie uns gerne persönlich ansprechen.  

Wir wünschen Ihnen nun Gesundheit, Kraft, Kreativität und Zuversicht, eine 
Zeit, in der Sie zur Ruhe kommen können. So dass Sie der Zauber des neuen 
Jahres noch eine Weile begleitet, damit es ein in jeder Hinsicht erfolgreiches 
neues Jahr wird.  

Die Mitglieder des Personalrats der Universität Hohenheim wünschen Ihnen 
allen eine erholsame und fröhliche Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 
2024!  

 
Ihre Vorsitzende des Personalrats 

Karin Bühler 
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 Tarifverhandlungen 2023 

Nach drei Tarifverhandlungen, mehreren Warnstreiks haben sich am Wo-
chenende die Tarifparteien auf ein Tarifergebnis für die Beschäftigen der 
Länder geeinigt. 
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 Impressionen aus den Tarifverhandlungen 2023 

Der Onlinekurier hat während der Tarifverhandlungen die Aktionen in 
Hohenheim, aber auch unten in der Stadt begleitet. Dafür ein herzliches 
Dankeschön an Herrn Leonhardmair. 

Die Texte und Bilder stammen von Herrn Leonhardmair vom Onlinekurier 

https://www.uni-hohenheim.de/kurier?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=60973&cHash=9aad2c01f686b5b82cb3099f29d3195c
https://www.uni-hohenheim.de/kurier?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=60932&cHash=7769d9211e6070c327bd378bea20a360
https://www.uni-hohenheim.de/kurier?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=60779&cHash=ecd4fa264c83ab70dac5467df50b8e08
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Die Texte und Bilder stammen von Herrn Leonhardmair vom Onlinekurier 

https://www.uni-hohenheim.de/kurier?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=60881&cHash=e030f76920a89580639a38b60713ec43
https://www.uni-hohenheim.de/kurier?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=60736&cHash=663a36fd37ac654139db5eaf44af9df3
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Ziel der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge (AMV) ist es, arbeitsbedingte 
Erkrankungen einschließlich Berufs-
krankheiten frühzeitig zu erkennen 
und zu verhüten. Sie trägt damit zum 
Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Be-
schäftigten und zur Weiterentwick-
lung des betrieblichen Gesundheits-
schutzes bei.  

Ein zentrales Element der arbeits-
medizinischen Vorsorge ist die indivi-
duelle arbeitsmedizinische Aufklä-
rung und Beratung. Sie beinhaltet 
daher immer ein Beratungsgespräch 
mit dem Betriebsarzt/der Betriebs-
ärztin. 

Durch die AMV sollen die Beschäf-
tigten über Gesundheitsrisiken auf-
geklärt und beraten werden. Es kann 
festgestellt werden, ob evtl. schon 
eine Vorschädigung vorliegt. Zum 
Beispiel, wenn man bei der Arbeit mit 
Mikroorganismen umgeht oder in 
Kontakt kommt. Diese können Infek-
tionen und übertragbare Krankhei-
ten, aber auch allergische Reaktionen 
oder Vergiftungserscheinungen beim 
Menschen hervorrufen. Hier ist ein 
besonderer Schutz erforderlich. Glei-
ches gilt für den Umgang mit Gefahr-
stoffen. Diese Stoffe können beim 
Menschen akute oder chronische 
Gesundheitsschäden verursachen. Sie 
können über den Mund, die Haut 

oder die Atemwege aufgenommen 
werden. 

Grundsätzlich gibt es drei Arten der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge: 

Die Pflichtvorsorge ist vom Arbeit-
geber für den/die Arbeitnehmer/in 
bei bestimmten, besonders gefähr-
denden Tätigkeiten zu veranlassen, 
und zwar bevor der/die Beschäftigte 
eine entsprechende Tätigkeit auf-
nimmt. Faktisch ist diese Vorsorge 
damit für die Beschäftigten verpflich-
tend und die Tätigkeit darf erst nach 
erfolgter Pflichtvorsorge ausgeübt 
werden. Die erste Vorsorge muss 
innerhalb von drei Monaten vor Auf-
nahme der neuen Tätigkeit erfolgen 
und ist regelmäßig zu wiederholen. 
Werden diese Untersuchungen nicht 
oder nicht rechtzeitig durchgeführt, 
droht ein Bußgeld für den Arbeitge-
ber. Die Fristen für weitere Vorsorge-
untersuchungen sind je nach Art der 
Gefährdung unterschiedlich. Die Fris-
ten liegen zwischen spätestens 6 und 
spätestens 24 Monaten. Näheres re-
gelt die Arbeitsmedizinische Regel 
AMR 2.1. 

Die Angebotsvorsorge ist vom Ar-
beitgeber den Beschäftigten bei be-
stimmten gefährdenden Tätigkeiten 
anzubieten und ist freiwillig. Sie kön-
nen, müssen aber nicht wahrgenom-
men werden. Arbeitet eine Person 

Arbeitsmedizinische Vorsorge in Hohenheim  

Die arbeitsmedizinische Vorsorge gehört zu den gesetzlich vorgeschrie-
benen Maßnahmen des Arbeitsschutzes. 
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beispielsweise in einem Bereich, in 
dem die Gefährdungsbeurteilung 
eine Belastung für die Augen 
(Bildschirmarbeit) ergibt, hat sie in 
der Regel spätestens alle drei Jahre 
Anspruch auf eine Angebotsvorsorge. 
Es empfiehlt sich, dieses Angebot im 
Sinne ihrer Gesundheit anzunehmen. 

Die Wunschvorsorge ist vom Ar-
beitgeber für alle Tätigkeiten auf 
Wunsch des Arbeitnehmers zu ge-
währen, es sei denn, es ist nicht mit 
einem Gesundheitsschaden zu rech-
nen (Beweislast beim Arbeitgeber). 
Die Wunschvorsorge bietet sich z. B. 
an, um abzuklären, ob ein gesund-
heitliches Problem mit der Tätigkeit 
zusammenhängt. 

Für Arbeitnehmer ist es wichtig zu 
wissen, dass die arbeitsmedizinische 
Vorsorge von einer Eignungsuntersu-
chung zu unterscheiden ist. Letztere 
stellt fest, ob jemand die gesundheit-
lichen Voraussetzungen für eine be-
stimmte Tätigkeit mitbringt. 

Die Anlässe für eine arbeitsmedizi-
nische Vorsorge ergeben sich aus der 
Gefährdungsbeurteilung und sind in 
der Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge geregelt. In deren 
Anhang sind besonders gefährdende 
Tätigkeiten aufgelistet, die zu einer 

Pflicht- oder Angebotsvorsorge füh-
ren. Dazu gehören unter anderem 
Tätigkeiten mit: 

· Gefahrstoffen wie Asbest oder 
Benzol 

· biologischen Arbeitsstoffen wie 
Bakterien, Viren oder Pilzen 

· physikalischen Einwirkungen wie 
Hitze, Lärm, Muskel- und Skelett-
belastungen. 

Die Verordnung zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge wird durch die Ar-
beitsmedizinischen Regeln (s.o.) wei-
ter konkretisiert. Hier werden u. a. die 
bereits genannten Vorsorgearten 
Pflicht-, Angebots- und Wunschvor-
sorge definiert. Die Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung bietet bran-
chenspezifische Publikationen zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge an. 

Im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung, die die Einrichtungen mit Un-
terstützung der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit (FASi) erstellen, ist zu er-
mitteln, für welche Beschäftigten eine 
arbeitsmedizinische Vorsorge vorge-
schrieben bzw. welchen Beschäftigten 
eine arbeitsmedizinische Vorsorge 
anzubieten ist. Die Personalabteilung 
(APO) und auch der/die Beschäftigte 
werden dann von der Arbeitssicher-
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heit über die Pflichtvorsorgeuntersu-
chung informiert, um einen Untersu-
chungstermin bei der Betriebsärztin 
zu vereinbaren. Diese führt die Vor-
sorgeuntersuchung durch und sen-
det eine Bestätigung darüber mit 
Angabe des nächsten Untersu-
chungstermins an die Arbeitssicher-
heit. Anschließend wird die Teilnah-
me an der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge durch die Arbeitssicherheit in 
einer Vorsorgekartei dokumentiert 
und eine Kopie der festgelegten Art 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge-
untersuchung zur Personalakte bei 
APO genommen. Die/der Beschäftig-
te erhält eine Vorsorgebescheini-
gung, aus der hervorgeht, wann und 
aus welchem Anlass eine Vorsorge-
untersuchung stattgefunden hat. Die 
Bescheinigung enthält jedoch keine 
Angaben über Ergebnisse oder Be-
funde. Auch hier gilt die ärztliche 
Schweigepflicht. 

Wird im Rahmen der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge festgestellt, dass 
die bestehenden Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes nicht ausreichen, 
müssen die Untersuchenden dies 
den Einrichtungen mitteilen. Diese 
sind dann verpflichtet, die Gefähr-
dungsbeurteilung zu überprüfen und 
die erforderlichen Arbeitsschutzmaß-
nahmen zu treffen.  

Eine rege in Inanspruchnahme der 
arbeitsmedizinischen Angebots- und 
Wunschvorsorge wirkt sich nicht nur 
auf die Gesundheit der jeweiligen 
Beschäftigten sehr positiv aus. Der 
gesamte Betrieb profitiert davon. Bei 
Unklarheiten diesbezüglich erteilt 
gerne auch die Betriebsärztin eine 
sachgerechte Beratung. Nehmen Sie 
doch dieses Angebot im Sinne Ihrer 
Gesundheit gerne wahr! 
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 Personalratswahlen 2024 

Fast fünf Jahre sind seit dem letzten Mal vergangen - Anfang Juli 2024 
finden wieder Personalratswahlen statt. 

Gewählt werden Personalvertretungen, die für Sie, die Beschäftigten in Ho-
henheim, künftig im Einsatz sein werden: 

 

 

 

 

 

Noch ist etwas Zeit, aber die Vorbereitungen für die Wahlen laufen bereits. 

¨ Der Personalrat der Universität 
¨ Der Hauptpersonalrat im Wissenschaftsministerium 

¨ Die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Universität 

Wir wollen Sie an dieser Stelle bitten, 
sich den Termin vorzumerken 
(nähere Informationen dazu wird es 
natürlich noch geben), darüber hin-
aus aber auch ermutigen, sich zu 
überlegen, ob denn nicht ein Perso-
nalratsmandat etwas für Sie wäre – 
Sie sich also als Kandidatin/Kandidat 
zur Verfügung stellen. 

Ausnahmsweise wollen wir dies nicht 
(nur) mit eigenen Worten tun, son-
dern Ihnen den Wahlaufruf des Mi-

nisterpräsidenten eines Bundeslands 
hoch im Norden Deutschlands vor-
stellen. Dieser bezieht sich zwar auf 
die dortigen PR-Wahlen im letzten 
Jahr (ignorieren Sie also bitte die da-
rin genannten Termine). Den Inhalt 
des Aufrufs halten wir unabhängig 
davon für beachtlich und sehr lo-
benswert – wir könnten ihn kaum 
treffender formulieren. Hier ist er 
(QUELLE: Wahlaufruf extern)… 

 

https://www.uni-kiel.de/gf-praesidium/de/wahlangelegenheiten/personalratswahlen
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https://www.uni-kiel.de/gf-praesidium/de/wahlangelegenheiten/personalratswahlen
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Bereits bei der Personalversammlung 
am 22. Juni war darauf hingewiesen 
worden, dass es in diesem Jahr zwei 
Versammlungen geben werde. So lud 
also der Personalrat die Beschäftig-
ten für den 30. November zur zwei-
ten Personalversammlung in 2023 
ein. Damit war ein Experiment ver-
bunden, fand die Veranstaltung am 
doch eher ungewohnten Nachmittag 
ab 13:30 Uhr im Katharinasaal im 
Euroforum statt. Alle Teilnehmer er-
hielten zu Beginn einen Schokola-
dennikolaus; auch einen Lebkuchen 
durfte man sich nehmen. 
Trotz winterlicher Bedingungen fan-
den weit über 100 Beschäftigte die 
Themen so interessant, dass neben 
Beschäftigten von den Höfen unserer 
Versuchsstation Agrarwissenschaften 
und einigen studentischen Mitarbei-
tenden auch der Rektor, Herr Dab-
bert, und die Kanzlerin, Frau Dr. 
Scheffer, an der Veranstaltung teil-
nahmen. Standen doch neben dem 
jährlichen Tätigkeitsbericht vor allem 
aktuelle Informationen zur derzeit 
laufenden Tarifvertragsverhandlung 
auf der Agenda. Dort wird nicht nur 
um Gehaltserhöhungen für alle Be-
schäftigte gerungen, es steht auch 
der erstmalige Abschluss eines Tarif-
vertrags für die studentischen Hilfs-
kräfte auf der Tagesordnung. Denn 

deren Arbeitsbedingungen sind be-
sonders prekär. 
Die von den eingeladenen Gewerk-
schaften GEW und Verdi entsandten 
Referentinnen berichteten über die 
Stimmung, die insbesondere von den 
Verhandlungsführern der Arbeitsge-
bervereinigung TdL verbreitet wird. 
Diesen scheint es an Wertschätzung 
für die Beschäftigten dahingehend zu 
mangeln, indem sie bislang kein An-
gebot unterbreiteten. Unsere Hohen-
heimer quittierten dieses Verhalten in 
einer Meinungsumfrage fast einhellig 
mit der roten Karte. 
Auch der Vortrag des Informationssi-
cherheitsbeauftragten der Universität 
Hohenheim fand reges Interesse, 
wovon die Rückfragen der noch zahl-
reichen Kolleginnen und Kollegen 
zeugten. Wer sich auch nachträglich 
für Informationen und Lifehacks inte-
ressiert oder konkreten Beratungsbe-
darf hat, darf sich jederzeit an Herrn 
Gitschel wenden (Tel. 22771, Email: 
itsec@uni-hohenheim.de).  
Die Personalversammlung endete mit 
Weihnachtsgrüßen der Personalrats-
vorsitzenden, die bereits zuvor den 
bereits erwähnten Tätigkeitsbericht 
für das Jahr 2023 erstattete.  
Die nächste Personalversammlung 
findet im Frühjahr 2024 statt. 

Eindrücke von der Personalversammlung  
am 30. November 2023 
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 Glückwunsch an die neue Schwerbehindertenvertretung 

Ganz herzlich gratulieren wir den gewählten Mitgliedern und freuen uns 
auf die Zusammenarbeit. 

Schwerbehindertenvertreter 
Matthias Bader  
Gärtner 
Serviceeinheit Hohenheimer Ge-
wächshäuser (680) 

 
 
 

Am Dienstag, den 21. November  
2023 hat die Wahl der Schwerbehin-
dertenvertretung (SBV) stattgefun-
den. Sie wurde notwendig, weil der 
bisherige und langjährige Vertreter,  
Martin Schreiner, Ende des Jahres in 
den wohlverdienten Ruhestand geht. 
Auf diesem Wege wünschen wir ihm 
alles Gute und danken ihm auch für 
die gute Zusammenarbeit. 

Nun möchten wir das neue Trio be-
grüßen, die zum Teil schon als Stell-
vertreter im Amt waren, und ihnen 
für ihre Arbeit viel Glück, Besonnen-
heit und immer ein gutes Händchen 
wünschen. Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit. 
Sie beginnen mit ihrer Arbeit am 
01.01.2024. 

1. Stellvertretende Schwerbe-
hindertenvertreterin 
Ulrike Werner 
Techn. Mitarbeiterin  
Institut für Agrartechnik (440) 
 

2. Stellvertretender Schwerbe-
hindertenvertreter 
Markus Schweiger 
Wiss. Mitarbeiter 
Fg. Funktionelle Anatomie der Nutz-
tiere (460d) 
 

Zu erreichen wird die Schwerbehindertenvertretung weiterhin sein: 
 
Im Schloss, Museumsflügel, Erdgeschoss, Raum 027 
Email: sv@verwaltung.uni-hohenheim.de  
Telefon: 22120 
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  Email-Adresse Telefon 

Bühler, Karin Vorsitzende 
karin.buehler@uni-
hohenheim.de 

22974 

Lenkl, Claus  Stellv. Vorsit-
zender 

claus.lenkl@uni-
hohenheim.de 

23848 

Schmidt, Thomas Vorstand 
thomas.schmidt@uni-
hohenheim.de 

24234 

Wessling, Wolf Vorstand 
w.wessling@uni-
hohenheim.de 

24235 

 Arbeitnehmervertretung 

Bahcaci, Ali ali.bahcaci@uni-hohenheim.de 07121 980732 

Bühler, Karin karin.buehler@uni-hohenheim.de 22974  

Exner,  Dietmar dietmar.exner@verwaltung.uni-
hohenheim.de     22044 

Fritz, Hansjörg h.fritz@uni-hohenheim.de 22292 

Gieler, Bernd bernd.gieler@uni-hohenheim.de 22665 

Hammer, Beate beate.hammer@uni-hohenheim.de 23731 

Klotz, Herbert herbert.klotz@uni-hohenheim.de (0) 279 3208 

Dr. Leukel, Jörg joerg.leukel@uni-hohenheim.de 23968 

Maier, Günter guenter.maier@uni-hohenheim.de 23937 

Mika, Sabine sabine.mika@uni-hohenheim.de (0) 279 3281 

Pätzold, Uwe u.paetzold@uni-hohenheim.de 22468 

Pavel, Kesimir kresimir.pavel@verwaltung.uni-
hohenheim.de  24679  

Ringer, Sonja s-ringer@uni-hohenheim.de 22923 

Schmidt, Thomas thomas.schmidt@uni-hohenheim.de 24234  

Wessling, Wolf w.wessling@uni-hohenheim.de 24235 

Wörner, Elke elke.woerner@uni-hohenheim.de 23202 
 

 Beamtenvertretung 

Lenkl, Claus claus.lenkl@uni-hohenheim.de 23848 

  Geschäftsstelle  

Hahn, Sabine sabine.hahn@uni-hohenheim.de  22881 
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Weihnachtsgrüße 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
im Licht der festlichen Jahreszeit möchten wir vom Personalrat die Gele-
genheit nutzen, um mit Ihnen gemeinsam innezuhalten und über das 
vergangene Jahr zu reflektieren.  
Weihnachten ist die Zeit der Besinnung, der Hoffnung und des Mitei-
nanders. Sie bietet den richtigen Anlass, um innezuhalten, sich ein paar 
Tage Ruhe zu gönnen, die Zeit zu nutzen, um spazieren zu gehen und 
die Gedanken schweifen zu lassen. Aber außerdem, um Kraft zu schöp-
fen für die Anforderungen, die das neue Jahr mit sich bringen werden. 
In einer Welt, die von Herausforderungen und Unsicherheiten geprägt 
ist, wollen wir auch an diejenigen denken, die unter Konflikten und Krie-
gen leiden, sei es in der Ukraine, im Nahen Osten oder anderswo. Unse-
re Gedanken sind bei ihnen, und wir hoffen auf eine Zukunft des Frie-
dens und der Versöhnung.  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche Feiertage und ei-
nen guten, gesunden und mit Zuversicht gestimmten Start in das kom-
mende Jahr.  
Ihr Personalrat 
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Ein milder Wintertag  
An jenes Waldes Enden, 
Wo still der Weiher liegt 

Und längs den Fichtenwänden 
Sich lind Gemurmel wiegt; 

 
Wo in der Sonnenhelle, 
So matt und kalt sie ist, 

Doch immerfort die Welle 
Das Ufer flimmernd küßt: 

 
Da weiß ich, schön zum Malen, 
Noch eine schmale Schlucht, 
Wo all die kleinen Strahlen 
Sich fangen in der Bucht; 

 
Ein trocken, windstill Eckchen, 

Und so an Grüne reich, 
Daß auf dem ganzen Fleckchen 
Mich kränkt kein dürrer Zweig.  

 

 

Will ich den Mantel dichte 
Nun legen übers Moos, 

Mich lehnen an die Fichte, 
Und dann auf meinen Schoß 

 
Gezweig' und Kräuter breiten, 

So gut ich's finden mag: 
Wer will mir's übel deuten, 
Spiel ich den Sommertag? 

 
Will nicht die Grille hallen, 
So säuselt doch das Ried; 

Sind stumm die Nachtigallen, 
So sing' ich selbst ein Lied. 

 
Und hat Natur zum Feste 
Nur wenig dargebracht: 

Die Lust ist stets die beste, 
Die man sich selber macht. 

Annette von Droste-Hülshoff (1797 - 1848)  






